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23. Gesetz: Dienstordnung 1966 (13. Novelle zur Dienstordnung 1966) und Vertragsbedienstetenordnung 1979 
(11. Novelle zur Vertragsbedienstetenordnung 1979). 

23. 

Gesetz vom 18. April 1986, mit dem die 
Dienstordnung 1966 (13. Novelle zur Dienst
ordnung 1966) und die Vertragsbediensteten
ordnung 1979 (11. Novelle zur Vertragsbe-

dienstetenordnung 1979) geändert werden 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Dienstordnung 1966, LGBI. für Wien 
Nr. 37/1967, zuletzt geändert durch das Gesetz 
LGBI. für Wien Nr. 7/1986, wird wie folgt geän
dert: 

1. § 18 a Abs. 1 Z 4 hat zu lauten: 
„4. bei einer wirtschaftlichen Unternehmung, 

deren Gebarung der Überprüfung durch den 
Rechnungshof unterliegt." 

2. Im § 18 a Abs. 3 hat der zweite Satz zu entfal
len. 

3. Im § 18 a Abs. 4 ist nach dem ersten Satz fol
gende Bestimmung einzufügen: 
„Bei der Abordnung mehrerer Beamter zu dersel
ben Stelle kann eine pauschalierte Abgeltung ver
einbart werden." 

Artikel II 

Die Vertragsbedienstetenordnung 1979, LGBI. 
für Wien Nr. 20, zuletzt geändert durch das Gesetz 
LGBI. für Wien Nr. 1111986, wird wie folgt geän
dert: 

1. § 12 a Abs. 1 Z 4 hat zu lauten: 
„4. bei einer wirtschaftlichen Unternehmung, 

deren Gebarung der Überprüfung durch den 
Rechnungshof unterliegt." 

2. Im§ 12 a Abs. 3 hat der zweite Satz zu entfal
len. 

3. Im § 12 a Abs. 4 ist nach dem ersten Satz fol
gende Bestimmung einzufügen: 
„Bei der Abordnung mehrerer Vertragsbediensteter 
zu derselben Stelle kann eine pauschalierte Abgel
tung vereinbart werden." 

Artikel III 

Dieses Gesetz tritt mit 1. April 1986 in Kraft. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 

Zilk Bandion 

Erhaltlich im Drucksortenverlag der Stadthauptkasse> l; Rathaus, Stiege 7, Hochparterre, und im Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, J037 Wien, 
Rennweg 12 a, Telefon 78 76 31-39/295 oder 327 Durchwahl, Verkaufspreis 3,50 S. 
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